










6 

6. Der Rat der Gemeinde Drage hat die Außenbereichssatzung "Rottorfer Weg" nach 
Prüfung der Stellungnahmen gern. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung gemäß § 35 
Abs. 6 BauGB am 04.07.2019 als Satzung sowie die Begründung beschlossen. 

Drage, den/.~:.) : . .?~~<; 

...... u..~.~ ..... ?.t..~ ... S-
(Harden) 

Bürgermeister 

7. Die Erteilung der Genehmigung der Außenbereichssatzung "Rottorfer Weg" ist 
gemäß§ 10 Abs. 3 BauGB am .. . -?: .~c"l., . .J.~. ortsüblich bekannt gemacht worden. Die 
Außenbereichssatzung ist damit am .z.r:-~:?.- .1..>.~ .. wirksam geworden. 

Drage, den (., , '(. .z.-, p:, 

... ~ .~1 .... .. u .. ~ .. ~ 
(Harden) 

Bürgermeister 

8. Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Außenbereichssatzung „Rottorfer 
Weg" ist die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften bei Zustandekommen 
der Satzung nicht geltend gemacht worden. 

Drage, den~~~~~ 

(Harden) 
Bürgermeister 








